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Länder und Völker enthaltenen Kapitels zu einem Punkt der 
Tagesordnung des Sonderausschusses mit dem Titel 'Militä-
rische Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonialmächten 
in unter ihrer Verwaltung stehenden Hoheitsgebieten'53 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und alle anderen einschlägigen Resolu-
tionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen über militä-
rische Aktivitäten in Kolonialgebieten und Gebieten ohne 
Selbstregierung, bekräftigt die Generalversammlung ihre 
feste Überzeugung, dass Militärstützpunkte und 
-einrichtungen in den betreffenden Hoheitsgebieten ein Hin-
dernis für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts 
durch die Bevölkerung dieser Gebiete darstellen könnten, 
und wiederholt ihre feste Auffassung, dass die bestehenden 
Stützpunkte und Einrichtungen, die die Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker behindern, abgezogen werden 
sollen. 

 2. Die Generalversammlung, die sich der Exi-
stenz solcher Stützpunkte und Einrichtungen in einigen die-
ser Hoheitsgebiete bewusst ist, bittet die betreffenden Ver-
waltungsmächte nachdrücklich, auch künftig alles Erforder-
liche zu tun, damit diese Gebiete nicht in Offensivhandlun-
gen gegen andere Staaten hineingezogen oder für die Ein-
mischung in die Angelegenheiten anderer Staaten benutzt 
werden. 

 3. Die Generalversammlung bringt von neuem ih-
re Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die militärischen 
Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonialmächten in un-
ter ihrer Verwaltung stehenden Hoheitsgebieten im Wider-
spruch zu den Rechten und Interessen der betroffenen Ko-
lonialvölker, insbesondere ihrem Recht auf Selbstbestim-
mung und Unabhängigkeit, stehen könnten. Die Versamm-
lung fordert die betreffenden Verwaltungsmächte erneut 
auf, diese Aktivitäten einzustellen und solche Militärstütz-
punkte gemäß ihren diesbezüglichen Resolutionen aufzulö-
sen. 

 4. Die Generalversammlung erklärt erneut, dass 
die Kolonialgebiete und die Gebiete ohne Selbstregierung 
sowie angrenzende Gebiete nicht für Nuklearversuche, zur 
Ablagerung von Atommüll oder für die Stationierung von 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen be-
nutzt werden sollen. 

 5. Die Generalversammlung missbilligt die auch 
weiterhin erfolgende Zweckentfremdung von Land in Kolo-
nialgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung, insbeson-
dere in den kleinen Inselgebieten im Pazifik und in der Ka-
ribik, für militärische Einrichtungen. Die groß angelegte 
Verwendung lokaler Ressourcen für diesen Zweck könnte 
sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden 
Hoheitsgebiete nachteilig auswirken. 

 
53 A/54/23 (Teil II), Kap. VI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 

 6. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von 
dem Beschluss einiger Verwaltungsmächte, einige dieser 
Militärstützpunkte in den Gebieten ohne Selbstregierung zu 
schließen oder zu verkleinern. 

 7. Die Generalversammlung ersucht den General-
sekretär, die Weltöffentlichkeit auch in Zukunft über dieje-
nigen militärischen Aktivitäten und Vorkehrungen in Kolo-
nialgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung zu unter-
richten, die ein Hindernis für die Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker darstellen. 

 8. Die Generalversammlung ersucht den Sonder-
ausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Län-
der und Völker, diese Frage weiter zu prüfen und der Ver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten." 

54/422. Osttimor-Frage 

 Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des Ausschus-
ses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung 
(Vierter Ausschuss)54. 

54/423. Gibraltar-Frage 

 Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 verab-
schiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des Aus-
schusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisie-
rung (Vierter Ausschuss)55 den folgenden Text: 

 "Die Generalversammlung, unter Hinweis auf ihren 
Beschluss 53/420 vom 3. Dezember 1998 und gleichzeitig 
unter Hinweis darauf, dass die Erklärung, auf die sich die 
Regierungen Spaniens und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland am 27. November 1984 in 
Brüssel geeinigt haben56, unter anderem Folgendes vorsieht: 

 'die Einleitung eines Verhandlungsprozesses zur 
Überwindung aller zwischen ihnen bestehenden Mei-
nungsverschiedenheiten in Bezug auf Gibraltar und zur 
Förderung einer beiderseitig nutzbringenden Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Kultur, 
des Fremdenverkehrs, der Luftfahrt, des Militärwesens 
und der Umwelt. Beide Seiten stimmen zu, dass im Lau-
fe dieses Prozesses Fragen der Souveränität erörtert 
werden. Die britische Regierung wird voll zu ihrer Ver-
pflichtung stehen, die in der Präambel der Verfassung 
von 1969 festgeschriebenen Wünsche des Volkes von 
Gibraltar zu achten;' 

 nimmt davon Kenntnis, dass die Außenminister Spa-
niens und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
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